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Sächsisches Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Allgemeinverfügung 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes   

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
vom 16. März 2020, Az: 15-5422/4     

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erlässt in Abstim-

mung mit dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus auf der Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 1 Infek-

tionsschutzgesetz (IfSG) folgende  

Allgemeinverfügung 

1. Bis einschließlich 17. April 2020 gilt:

1.1 Der Schulbetrieb an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Sinne des Sächsi-

schen Schulgesetzes sowie des Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft im Freistaat 

Sachsen wird eingestellt. Es finden kein Unterricht und keine sonstigen schulischen Veran-

staltungen statt. 

1.2 In Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrich-

tungen entfallen die Betreuungsangebote. 

1.3 Kinder, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten dürfen die in Ziffer 1.1 

und 1.2 genannten Einrichtungen für die oben genannte Zwecke nicht betreten. 

2. Ausgenommen vom Verbot nach 1.1 und 1.3 sind Schülerinnen und Schüler,

2.1 die an Förderschulen und Heimeinrichtungen der Eingliederungshilfe stationär versorgt wer-

den, soweit nicht das örtlich zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulleitung 

und dem Schulträger die ganze oder teilweise Einstellung des Schulbetriebes angeordnet 

hat. 

2.2 an Förderschulen, die schwer- und mehrfachbehindert sind, 

2.3 an Klinik- und Krankenhausschulen gemäß § 13 Absatz 2 Satz 2 Sächsisches Schulgesetz, 

soweit nicht das örtlich zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulleitung und 

dem Schulträger und der Leitung der Klinik beziehungsweise des Krankenhauses die voll-

ständige oder teilweise Schließung des Schulbetriebes angeordnet hat. 
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3. Zu Betreuungszwecken soll der Träger der jeweiligen Einrichtung in Abstimmung mit der Schul-

leitung und dem Landesamt für Schule und Bildung

- für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grundschulen und Förderschu-

len sowie für

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung, eine Kindertagespflegestelle oder eine heilpädago-

gische Kindertageseinrichtung besuchen,

ein Betreuungsangebot in allen seinen Grundschulen und Kindertageseinrichtungen sowie Kin-

dertagespflegestellen zur Verfügung stellen, soweit und solange 

- beide Personensorgeberechtigte oder der alleinige Personensorgeberechtigte bzw. in den

Fällen von Umgangsregelungen der zur Antragsstellung aktuell Personensorgeberechtigte in

Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher

Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind.

Voraussetzung für die Notbetreuung ist, dass die Kinder und deren Personensorgeberech-

tigten

o keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen und

o nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder seit dem

Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen sind und

sie keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen und

o sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das das Robert-Koch-Institut im Zeit-

punkt des Aufenthaltes als Risikogebiet zur Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2

ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen

wurde oder seit der Rückkehr aus diesem Risikogebiet 14 Tage vergangen sind und

sie keine Symptome der Krankheit Covid-19 zeigen.

4. Personensorgeberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinne von Ziffer 3 müs-

sen in einem der in der Anlage 1  zu dieser Allgemeinverfügung genannten Bereiche tätig

sein. Die Personensorgeberechtigten weisen die Tätigkeit in einem Formblatt (Anlage 2, ab-

rufbar unter www.sms.sachsen.de bzw. www.smk.sachsen.de) gegenüber der Leitung der

Schule oder Betreuungseinrichtung schriftlich nach. Der Nachweis bedarf der schriftlichen

Bestätigung durch den Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn. Die Bestätigung durch den

Arbeitgeber kann, sofern diese nicht sofort erfolgen kann, binnen eines Arbeitstages nachge-

reicht werden.

5. Die Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung der in Ziffern 1, 3 und 4 genannten

Voraussetzungen und der daraus sich ergebenden Pflichten zu sorgen.

6. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG sowie auf die Strafverfolgungsvorschrift

des § 74 IfSG wird hingewiesen.

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 18. März 2020 in Kraft.

http://www.sms.sachsen.de/



